
 

  

S 24 AS 1435/20

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land -
Sozialgericht Landessozialgericht Sachsen-Anhalt
Sachgebiet Grundsicherung für Arbeitsuchende
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Bedarfsgemeinschaft

Kfz-Halter
Versicherungsnehmer
Beitrag zur Kfz-Haftpflichtversicherung
Erwerbsminderungsrente
Erwerbseinkommen
Kfz-Haftpflichtversicherung
Versicherungsbeitrag

Leitsätze 1. Beiträge zu einer Kfz-
Haftpflichtversicherung sind auch dann
vom Einkommen abzusetzen, wenn von
zwei Partnern in einer
Bedarfsgemeinschaft der eine das
Einkommen (hier: aus einer
Erwerbsminderungsrente) erzielt,
während dem anderen das Fahrzeug
gehört, er die Versicherung unterhält und
die Beiträge zahlt.

Normenkette SGB II § 11b Abs 1 Satz 1 Nr 3
Alg II-V § 6 Abs 1 Nr 3

1. Instanz

Aktenzeichen S 24 AS 1435/20
Datum 25.03.2022

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 AS 230/22
Datum 06.03.2024

3. Instanz

Datum -

Der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Halle vom 25. MÃ¤rz 2022 wird
aufgehoben, soweit darin die ursprÃ¼nglich unter den Aktenzeichen S 24 AS
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1435/20 und S 24 AS 1212/21 gefÃ¼hrten Klagen abgewiesen werden.

Der Beklagte wird unter Aufhebung seines Bescheids vom 6. September 2021 in
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 6. Oktober 2021 verpflichtet, seinen
Bescheid vom 24. MÃ¤rz 2020 abzuÃ¤ndern und dem KlÃ¤ger zu 1. und der
KlÃ¤gerin zu 2. fÃ¼r Mai 2020 jeweils weitere 15,51 â�¬ zu zahlen.

Der Beklagte wird unter AbÃ¤nderung seines Bescheids vom 11. Mai 2020 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 30. Juli 2020 in der Fassung des
Ã�nderungsbescheids vom 5. Januar 2022 verurteilt, dem KlÃ¤ger zu 1. und der
KlÃ¤gerin zu 2. fÃ¼r Juni 2020 jeweils weitere 15,51 â�¬ zu zahlen.

Der Beklagte hat den KlÃ¤gern ihre notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten zu
erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die KlÃ¤ger begehren hÃ¶here Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts fÃ¼r
die Monate Mai und Juni 2020. Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob bei der
Ermittlung des Leistungsanspruchs BeitrÃ¤ge des KlÃ¤gers zu 1. zu einer Kfz-
Haftpflichtversicherung vom Einkommen der KlÃ¤gerin zu 2. aus einer
Erwerbsminderungsrente abzusetzen sind.

Der 1961 geborene KlÃ¤ger zu 1. und die 1958 geborene KlÃ¤gerin zu 2. sind
Eheleute. Sie lebten gemeinsam in einer Wohnung einer Wohnungsgenossenschaft
in H.. FÃ¼r diese Wohnung hatten sie ab September 2019 monatlich 381,21 â�¬ zu
zahlen. Davon entfielen 283,42 â�¬ auf die NutzungsgebÃ¼hr, 65,22 â�¬ auf die
Betriebskostenvorauszahlung und 32,57 â�¬ auf die Heiz- und
Warmwasserkostenvorauszahlung. 

Der KlÃ¤ger zu 1. war ab 2014 EigentÃ¼mer und Halter eines Pkw (VW Golf V,
Erstzulassung 2005). FÃ¼r diesen unterhielt er eine Kfz-Versicherung bei der A.
fÃ¼r die er im Jahr 2020 monatlich 44,78 â�¬ zahlte. Vom jÃ¤hrlichen
Versicherungsbeitrag i.H.v. insgesamt 537,36 â�¬ brutto entfielen 372,24 â�¬
brutto auf die Haftpflichtversicherung. Die KlÃ¤gerin zu 2. besaÃ� kein eigenes
Fahrzeug und auch keine Fahrerlaubnis.

Die KlÃ¤gerin zu 2. bezog eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Der
monatliche Auszahlbetrag belief sich ab Juli 2019 auf 1.001,85 â�¬.

Mit Bescheid vom 24. MÃ¤rz 2020 bewilligte der Beklagte den KlÃ¤gern Leistungen
fÃ¼r die Zeit von Mai 2020 bis April 2021 i.H.v. insgesamt 187,36 â�¬ pro Monat.
Nachdem die KlÃ¤ger ihre Betriebskostenabrechnung vom 4. Mai 2020 vorgelegt
hatten, die fÃ¼r Juni 2020 eine Nachzahlung von 161,94 â�¬ sowie ab diesem
Monat eine ErhÃ¶hung der Heiz- und Warmwasserkostenvorauszahlung um 5,94
â�¬ vorsah, erlieÃ� der Beklagten unter dem 11. Mai 2020 einen
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Ã�nderungsbescheid und bewilligte den KlÃ¤gern fÃ¼r Juni 2020 insgesamt 349,30
â�¬. Dabei berÃ¼cksichtigte er die geforderte Betriebskostennachzahlung, nicht
aber die ErhÃ¶hung der Vorauszahlung.

Gegen diesen Bescheid legten die KlÃ¤ger Widerspruch ein. Zur BegrÃ¼ndung
verwiesen sie auf die von ihnen zu tragenden BeitrÃ¤ge zur Kfz-
Haftpflichtversicherung, die der Beklagte bei der Einkommensanrechnung zu
Unrecht nicht einkommensmindernd berÃ¼cksichtigt habe. Es sei unerheblich, wer
von ihnen der Versicherungsnehmer sei. Sie legten ein Schreiben des
Versicherungsunternehmens bei, aus dem sich der monatliche Versicherungsbeitrag
i.H.v. 44,78 â�¬ ergab.

Der Beklagte forderte die KlÃ¤ger daraufhin auf, bis zum 29. Juli 2020 einen
Nachweis vorzulegen, wie sich dieser Beitrag zusammensetze.

Mit Widerspruchsbescheid vom 30. Juli 2020, der am 4. August 2020 beim
ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤ger einging, wies der Beklagte den Widerspruch
als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Er habe bei der Leistungsermittlung fÃ¼r Juni 2020 die
Regelbedarfe, die Unterkunftskosten und das Einkommen zutreffend
berÃ¼cksichtigt. Die geltend gemachten BeitrÃ¤ge zur Kfz-Haftpflichtversicherung
seien nicht ausreichend nachgewiesen, weil sich aus den eingereichten Unterlagen
nicht ergebe, wie sich der Betrag zusammensetze. Es sei nicht zu erkennen, ob eine
Kaskoversicherung, ein Schutzbrief oder Ã¤hnliches enthalten sei.

Mit Schreiben vom 11. August 2020 reichten die KlÃ¤ger den angeforderten
Versicherungsschein beim Beklagten ein.

Am 4. September 2020 haben die KlÃ¤ger beim Sozialgericht (SG) H. Klage
erhoben. Diese ist unter dem Aktenzeichen S 24 AS 1435/20 gefÃ¼hrt worden.

WÃ¤hrend des Klageverfahrens Ã¤nderte der Beklagte mit Bescheid vom 5. Januar
2022 die Leistungsbewilligung fÃ¼r die Zeit von Juni 2020 bis April 2021 ab und
bewilligte den KlÃ¤gern wegen der ErhÃ¶hung ihrer Heiz- und
Warmwasserkostenvorauszahlung weitere 5,94 â�¬ pro Monat fÃ¼r Kosten der
Unterkunft und Heizung (KdUH), fÃ¼r Juni 2020 also insgesamt 355,24 â�¬. 

Bereits am 2. August 2021 hatten die KlÃ¤ger beim Beklagten einen Antrag auf
Ã�berprÃ¼fung des Bescheids vom 24. MÃ¤rz 2020 bzgl. des Monats Mai 2020
gestellt. Dabei hatten sie darauf hingewiesen, dass der Monat Juni 2020 bereits
Gegenstand des Verfahrens S 24 AS 1435/20 und die Zeit von Juli 2020 bis April
2021 bereits Gegenstand eines anderen Verfahrens (S 24 AS 1436/20) sei. Sie
machten wiederum geltend, dass der Beitrag zur Kfz-Haftpflichtversicherung
einkommensmindernd zu berÃ¼cksichtigen sei.

Diesen Antrag lehnte der Beklagte mit Bescheid vom 6. September 2021 ab. Unter
Verweis auf ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) zum Sozialhilferecht (Urteil
vom 18. MÃ¤rz 2008 â�� B 8 SO 11/06 R â�� juris) fÃ¼hrte er aus, es lÃ¤gen
keinerlei Erkenntnisse dazu vor, dass den KlÃ¤gern die Nutzung Ã¶ffentlicher
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Verkehrsmittel nicht mÃ¶glich oder unzumutbar sei.

Den dagegen gerichteten Widerspruch der KlÃ¤ger wies der Beklagte mit
Widerspruchsbescheid vom 6. Oktober 2021 zurÃ¼ck, der am selben Tag beim
ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤ger einging. 

Dagegen haben die KlÃ¤ger am 8. November 2021, einem Montag, beim SG H.
Klage erhoben. Diese ist zunÃ¤chst unter dem Aktenzeichen S 24 AS 1212/21
gefÃ¼hrt worden.

Mit Beschluss vom 21. MÃ¤rz 2022 hat das SG die Verfahren S 24 AS 1335/20, S 24
AS 1436/20 und S 24 AS 1212/21 sowie die weiteren Verfahren S 24 AS 859/21 und
S 24 AS 1086/21 zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden. Die
beiden zuletzt genannten Verfahren betreffen die ZeitrÃ¤ume Januar und Februar
2019 sowie Juli 2021 bis April 2022; auch dort streiten die Beteiligten Ã¼ber die
einkommensmindernde BerÃ¼cksichtigung der BeitrÃ¤ge des KlÃ¤gers zu 1. zur Kfz-
Haftpflichtversicherung.

Die KlÃ¤ger haben auch im Klageverfahren weiterhin die Auffassung vertreten, die
VersicherungsbeitrÃ¤ge seien einkommensmindernd zu berÃ¼cksichtigen. Das
Fahrzeug diene nicht nur allgemein ihrer Fortbewegung, sondern ganz wesentlich
auch der besseren Integration des KlÃ¤gers zu 1. in den Arbeitsmarkt. Durch die
damit garantierte MobilitÃ¤t sei er deutlich besser zu vermitteln als ohne Kfz. Da es
gerade das Wesen einer Bedarfsgemeinschaft sei, dass ihre Mitglieder sich
gegenseitig unterstÃ¼tzten, dÃ¼rfe die einkommensmindernde BerÃ¼cksichtigung
der Versicherung nicht allein deshalb unterbleiben, weil Versicherungsnehmer nicht
die Person sei, die das Einkommen erzielt.

Der Beklagte hat die Auffassung vertreten, die BeitrÃ¤ge des KlÃ¤gers zu 1. zur Kfz-
Haftpflichtversicherung kÃ¶nnten schon deshalb nicht berÃ¼cksichtigt werden, weil
nur die KlÃ¤gerin zu 2. Einkommen erzielt habe. Weiter hat er erneut auf das Urteil
des BSG vom 18. MÃ¤rz 2008 (a.a.O.) verwiesen, wonach einem HilfeempfÃ¤nger
zuzumuten sei, auf das Halten eines Kfz zu verzichten. Gesundheitliche
EinschrÃ¤nkungen der KlÃ¤ger, derentwegen ihnen die Nutzung Ã¶ffentlicher
Verkehrsmittel nicht mÃ¶glich oder nicht zumutbare wÃ¤re, seien nicht bekannt.

Mit Gerichtsbescheid vom 25. MÃ¤rz 2022 hat das SG die Klage abgewiesen. Der
Beklagte habe die Rente der KlÃ¤gerin zu 2. zutreffend auf den Leistungsanspruch
der KlÃ¤ger angerechnet. Insbesondere sei der Beitrag des KlÃ¤gers zu 1. zu seiner
Kfz-Haftpflichtversicherung davon nicht in Abzug zu bringen. Eine normative
Zuordnung dieser Kosten zur KlÃ¤gerin zu 2. komme nicht in Betracht. Das SGB II
gehe von IndividualansprÃ¼chen aus, was insbesondere bedeute, dass Bedarfe
individuell geprÃ¼ft wÃ¼rden. Das SG hat die Berufung zugelassen. Der
Gerichtsbescheid ist dem ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤ger am 29. MÃ¤rz
2022 zugestellt worden.

Mit ihrer am 29. April 2022 eingelegten Berufung verfolgen die KlÃ¤ger ihr
Begehren weiter. 
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Im Rahmen eines Unterwerfungsvergleichs haben die Beteiligten den
Streitgegenstand auf die Ausgangsverfahren S 24 AS 1335/20 und S 24 AS 1212/21
beschrÃ¤nkt (Beschluss des Berichterstatters vom 29. Januar 2024, SchriftsÃ¤tze
des Beklagten vom 2. Februar 2024 und des ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤ger
vom 5. MÃ¤rz 2024).

Die KlÃ¤ger meinen, die BeitrÃ¤ge des KlÃ¤gers zu 1. zur Kfz-
Haftpflichtversicherung seien vom Einkommen der KlÃ¤gerin zu 2. abzuziehen. Sie
verweisen darauf, dass sie eine Bedarfsgemeinschaft im Sinne einer Einstehens-
und Verantwortungsgemeinschaft bildeten. In diesem Rahmen unterhielten sie ein
gemeinsames Kraftfahrzeug, das aus dem gemeinsamen Familieneinkommen
finanziert werde. Es wÃ¤re unwirtschaftlich, das Fahrzeug Ã¼ber die KlÃ¤gerin zu 2.
zu versichern, weil dann deutlich hÃ¶here BeitrÃ¤ge anfallen wÃ¼rden. Zudem
diene das Auto nicht nur der allgemeinen Fortbewegung der Bedarfsgemeinschaft,
sondern im Wesentlichen auch der besseren VermittlungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers zu
1. auf dem Arbeitsmarkt, weil es seine MobilitÃ¤t erhÃ¶he. Er habe zuletzt
2007/2008 als SchweiÃ�er gearbeitet und seinerzeit den Weg zur Arbeit (ca. 25 km)
mit dem Auto zurÃ¼ckgelegt. Zudem sei er auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen,
weil er unter HÃ¼ft- und Knieproblemen leide. Sie hÃ¤tten das Auto auch dergestalt
gemeinsam genutzt, dass der KlÃ¤ger zu 1. die KlÃ¤gerin zu 2. gefahren habe,
damit sie Besorgungen erledigen kÃ¶nne. Der Wagen habe Ã¼ber keine
Sonderausstattung verfÃ¼gt und in der streitgegenstÃ¤ndlichen Zeit eine
Laufleistung von ca. 100.000 km aufgewiesen.

Die KlÃ¤ger beantragen,

den Gerichtsbescheid des SG H. vom 25. MÃ¤rz 2022 abzuÃ¤ndern und den
Beklagten unter Aufhebung seines Bescheids vom 6. September 2021 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 6. Oktober 2021 zu verpflichten, seinen Bescheid vom
24. MÃ¤rz 2020 abzuÃ¤ndern und dem KlÃ¤ger zu 1. und der KlÃ¤gerin zu 2. fÃ¼r
Mai 2020 jeweils weitere 15,51 â�¬ zu zahlen, sowie ihn unter AbÃ¤nderung seines
Bescheids vom 11. Mai 2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 30. Juli
2020 in der Fassung des Ã�nderungsbescheids vom 5. Januar 2022 zu verurteilen,
dem KlÃ¤ger zu 1. und der KlÃ¤gerin zu 2. fÃ¼r Juni 2020 jeweils weitere 15,51 â�¬
zu zahlen. 

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen. 

Er hÃ¤lt die angegriffene Entscheidung fÃ¼r zutreffend. Die Absetzung von
BeitrÃ¤gen zur Kfz-Haftpflichtversicherung habe grds. bei der Person zu erfolgen,
die Versicherungsnehmer ist. Erziele sie kein Einkommen, kÃ¶nne ein Abzug bei
einer anderen Person der Bedarfsgemeinschaft erfolgen, soweit diese den Beitrag
zahlt. In der Rechtsprechung werde vertreten, dass es ausreiche, wenn dem
Leistungsbezieher das betreffende Fahrzeug nicht nur ganz vorÃ¼bergehend zur
eigenbestimmten Nutzung Ã¼berlassen wird und sie tatsÃ¤chlich fÃ¼r alle mit dem
Betrieb zusammenhÃ¤ngenden Kosten aufkommt. Die KlÃ¤gerin zu 2. habe aber
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keine Zahlungen fÃ¼r die Versicherung vorgenommen.

Der Senat hat die Prozessakten des SG sowie die Verwaltungsakte des Beklagten
beigezogen. Diese sind Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

1. Die Berufung ist aufgrund der Zulassung durch das SG statthaft (Â§ 144 Abs. 3
Sozialgerichtsgesetz [SGG]) und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig, insbesondere form-
und fristgerecht erhoben worden (Â§ 151 SGG).

2. Die Berufung ist auch begrÃ¼ndet. Die Klagen sind zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet.

a) Die gilt zunÃ¤chst fÃ¼r die ursprÃ¼nglich unter dem Aktenzeichen S 24 AS
1212/21 gefÃ¼hrte Klage wegen des Ã�berprÃ¼fungsantrags bzgl. der Leistungen
fÃ¼r Mai 2020.

aa) Sie ist als kombinierte Anfechtungs-, Verpflichtungs- und Leistungsklage
statthaft und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig. Insbesondere ist sie form- und
fristgerecht erhoben worden (Â§Â§ 90, 92 SGG). Die Klageerhebung am Montag,
dem 8. November 2021 hat die Monatsfrist gewahrt (Â§ 64 Abs. 3 SGG). 

bb) Die Klage ist auch begrÃ¼ndet. Der Bescheid vom 6. September 2021 in Gestalt
des Widerspruchsbescheids vom 6. Oktober 2021 ist rechtswidrig und verletzt die
KlÃ¤ger in ihren Rechten; sie haben einen Anspruch auf Ã�nderung des Bescheids
vom 24. MÃ¤rz 2020 und Zahlung von weiteren 15,51 â�¬ pro Person fÃ¼r Mai
2020.

Der Anspruch ergibt sich aus Â§ 40 Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch
â�� Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende (SGB II; jetzt: BÃ¼rgergeld,
Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende) i.V.m. Â§ 44 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch
â�� Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz (SGB X).

Die KlÃ¤ger haben am 12. August 2021 und damit innerhalb der Jahresfrist des Â§
40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II i.V.m. Â§ 44 Abs. 4 SGB X einen konkreten
Ã�berprÃ¼fungsantrag gestellt. 

Es liegen auch die Voraussetzungen des Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X vor. Nach dieser
Vorschrift ist ein Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit
Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit zurÃ¼ckzunehmen, soweit sich im Einzelfall
ergibt, dass bei seinem Erlass das Recht unrichtig angewandt oder von einem
Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist, und soweit
deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder BeitrÃ¤ge zu Unrecht
erhoben worden sind.

Der Bescheid vom 24. MÃ¤rz 2020 ist rechtswidrig, soweit der Beklagte bei der
Ermittlung der LeistungshÃ¶he die BeitrÃ¤ge des KlÃ¤gers zu 1. zu seiner Kfz-
Haftpflichtversicherung nicht in Bezug auf das Einkommen der KlÃ¤gerin zu 2.
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einkommensmindernd berÃ¼cksichtigt hat. Beide KlÃ¤ger haben jeweils einen
Anspruch auf weitere 15,51 â�¬.

Der Anspruch ergibt sich aus Â§ 19 Abs. 1 SGB II (in der bis zum 31. Dezember 2022
geltenden Fassung). Die KlÃ¤ger sind gemÃ¤Ã� Â§ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB II (KlÃ¤ger
zu 1.) bzw. Â§ 7 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Nr. 3 Buchst. a) SGB II (KlÃ¤gerin zu 2.) dem
Grunde nach leistungsberechtigt und nicht gemÃ¤Ã� Â§ 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II von
Leistungen ausgeschlossen.

Der Beklagte hat seiner Leistungsberechnung die Bedarfe der KlÃ¤ger zutreffend
zugrunde gelegt. Ihr Regelbedarf betrug jeweils 389 â�¬ pro Monat. Der Beklagte
hat auch zutreffend die vollen tatsÃ¤chlichen KdUH berÃ¼cksichtigt, nÃ¤mlich fÃ¼r
Mai 2020 insgesamt 381,21 â�¬ (im Bescheid wird wegen der Verteilung nach dem
Kopfteilprinzip mit 381,22 â�¬ gerechnet). Sowohl die Bruttokaltmiete i.H.v. 348,64
â�¬ als auch die Heizkosten i.H.v. 32,57 â�¬ waren angemessen und bewegten
sich im Rahmen der Vorgaben der maÃ�geblichen Richtlinie des Beklagten
(Grenzwert: 350,40 â�¬) bzw. des einschlÃ¤gigen bundesweiten
Heizkostenspiegels.

Zu Recht hat der Beklagte die Erwerbsminderungsrente der KlÃ¤gerin zu 2. i.H.v.
1.001,85 â�¬ gem. Â§ 11 Abs. 1 Satz 1 SGB II als Einkommen berÃ¼cksichtigt.
Ebenfalls zu Recht hat er davon die Versicherungspauschale i.H.v. 30 â�¬ in Abzug
gebracht (Â§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II i.V.m. Â§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Arbeitslosengeld
II/Sozialgeld-Verordnung [Alg II-V; jetzt: BÃ¼rgergeld-Verordnung â�� BÃ¼rgergeld-
V]).

Zu Unrecht hat er allerdings nicht auch die BeitrÃ¤ge des KlÃ¤gers zu 1. zu seiner
Kfz-Haftpflichtversicherung in Abzug gebracht.

Diese BeitrÃ¤ge sind ebenfalls gemÃ¤Ã� Â§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II
abzusetzen. Diese Vorschrift erfasst BeitrÃ¤ge zu Ã¶ffentlichen oder privaten
Versicherungen oder Ã¤hnlichen Einrichtungen, soweit diese BeitrÃ¤ge gesetzlich
vorgeschrieben oder nach Grund und HÃ¶he angemessen sind. Zu den in diesem
Sinne gesetzlich vorgeschriebenen VersicherungsbeitrÃ¤gen gehÃ¶ren auch
diejenigen zu einer Kfz-Haftpflichtversicherung (vgl. BSG, Urteil vom 11. Februar
2015 â�� B 4 AS 29/14 R â�� juris Rn. 18, 22; Urteil vom 8. Februar 2017 â�� B 14
AS 10/16 R â�� juris Rn. 19). Insoweit unterscheidet sich die Rechtslage bei der
Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende von derjenigen bei der Sozialhilfe (vgl. BSG,
Urteil vom 11. November 2021 â�� B 14 AS 89/20 R â�� juris Rn. 25 f. m.w.N.). Die
vom Beklagten angefÃ¼hrte Rechtsprechung des BSG zur Sozialhilfe ist deshalb
hier nicht einschlÃ¤gig. 

VersicherungsbeitrÃ¤ge i.S.v. Â§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II sind von jeder Art
von Einkommen abzuziehen, nicht bloÃ� von Erwerbseinkommen (vgl. BSG, Urteil
vom 11. Februar 2015, a.a.O., Rn. 22). Die Absetzung von Ausgaben, die mit der
Erzielung des Einkommens notwendig verbunden sind, ist vielmehr in Â§ 11b Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 SGB II gesondert geregelt. 
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Soweit in den Gesetzesmaterialien zum ursprÃ¼nglichen Â§ 11 Abs. 2 Nr. 3 SGB II,
der VorgÃ¤ngervorschrift zu Â§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II, ausgefÃ¼hrt wird,
die Absetzung von BeitrÃ¤gen zur Kfz-Haftpflichtversicherung setze voraus, dass die
Haltung des Kfz notwendig ist (vgl. BT-Drs. 15/1749, S. 31), hat dies im
Gesetzestext keinen Niederschlag gefunden (s. dazu auch Hengelhaupt in:
Hauck/Noftz, SGB II, Â§ 11b SGB II, Rn. 137 [Stand: Dezember 2021]; Neumann in:
BeckOK Sozialrecht, Â§ 11b SGB II Rn. 6 [Stand: 1. Dezember 2023]; Schmidt/Lange
in: Luik/Harich, SGB II, 6. Auflage 2024, Â§ 11b Rn. 16; SÃ¶hngen in:
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 5. Auflage 2020, Â§ 11b Rn. 35 [1. Ã�berarbeitung,
Stand: 14. Februar 2024]; Striebinger, in: BeckOGK/Gagel, Â§ 11b SGB II Rn. 12
[Stand: 1. August 2021]). Jedenfalls aber genÃ¼gt es, wenn das Fahrzeug fÃ¼r die
Aufnahme einer ErwerbstÃ¤tigkeit fÃ¶rderlich sein kann (vgl. BSG, Urteil vom 8.
Februar 2017, a.a.O.). Das ist vorliegend der Fall, weil der vorhandene Pkw die
MobilitÃ¤t des erwerbsfÃ¤higen KlÃ¤gers zu 1. erhÃ¶ht und damit eine potentielle
Arbeitsaufnahme nach den regionalen Gegebenheiten rund um den Wohnort der
KlÃ¤ger, die Stadt H., erleichtert hat. Der KlÃ¤ger zu 1. selbst verweist
nachvollziehbar darauf, dass er seine letzte Arbeitsstelle mit dem Auto aufgesucht
habe.

Es kann auch dahinstehen, ob die Absetzbarkeit der BeitrÃ¤ge voraussetzt, dass
das Kfz gemÃ¤Ã� Â§ 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB II a.F. zum SchonvermÃ¶gen
gehÃ¶rt, also angemessen ist. Der Gesetzestext enthÃ¤lt dafÃ¼r keinen
Anhaltspunkt. Dennoch wird dies teils gefordert (vgl. Hengelhaupt, a.a.O.;
Striebinger, a.a.O.; vgl. auch SÃ¶hngen, a.a.O.; a.A.: Geiger in:
MÃ¼nder/Geiger/Lenz, SGB II, 8. Auflage 2023, Â§ 11b Rn. 6). Aber unabhÃ¤ngig
davon bestehen insoweit vorliegend angesichts von Typ, Ausstattung, Alter und
Laufleistung des Fahrzeugs keine Bedenken. 

Die maÃ�gebliche Wertgrenze hat das BSG im Jahr 2007 bei 7.500 â�¬ angesetzt
(vgl. BSG, Urteil vom 6. September 2007 â�� B 14/7b AS 66/06 R â�� juris Rn. 12
ff.). Seinerzeit hat es ausgefÃ¼hrt, damit werde â��[z]umindest fÃ¼r die nÃ¤chsten
Jahre [â�¦] auch der Entwicklung der Verbraucherpreis Rechnung getragenâ��
(a.a.O., Rn. 16). Es erscheint zweifelhaft, ob dies auch im Jahr 2020 noch galt. Das
BSG hat sich nÃ¤mlich bei seiner Entscheidung im Jahr 2007 an Â§ 5 Abs. 1 Satz 1
Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV) orientiert und von dem dort (in der Zeit vom
1. Januar 2002 bis zum 9. Juni 2021) vorgesehenen Wert von 9.500 â�¬ einen
Abschlag vorgenommen. Zum 10. Juni 2021 ist dieser Wert ganz erheblich,
nÃ¤mlich auf 22.000 â�¬ erhÃ¶ht worden. 

Aber selbst wenn man fÃ¼r den Streitzeitraum weiterhin von einem Grenzwert von
7.500 â�¬ ausgehen wollte, wÃ¤re dieser hier nicht Ã¼berschritten. Diese von den
Beteiligten in der mÃ¼ndlichen Verhandlung Ã¼bereinstimmend abgegebene
EinschÃ¤tzung ist nach Auffassung des Senats zutreffend. Es handelte sich um
einen im Mai 2020 bereits mehr als 14 Jahre alte VW Golf V mit einer Motorleistung
von 75 PS und einer Laufleistung von rund 100.000 km. Nach einer Recherche in
der Gebrauchtwagen-Plattform mobile.de ist der Senat Ã¼berzeugt, dass dieses
Fahrzeug zur fraglichen Zeit keinen Verkehrswert von 7.500 â�¬ mehr hatte. 
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Dem Abzug der VersicherungsbeitrÃ¤ge vom Einkommen der KlÃ¤gerin zu 2. steht
nicht entgegen, dass sie vom KlÃ¤ger zu 1. entrichtet worden sind, dass dieser der
EigentÃ¼mer und Halter des Fahrzeugs sowie der Versicherungsnehmer war und
dass die KlÃ¤gerin zu 2. das Fahrzeug schon in Ermangelung einer Fahrerlaubnis
nicht selbstÃ¤ndig, sondern nur in Begleitung ihres Ehemannes nutzen konnte.

Grds. sind die VersicherungsbeitrÃ¤ge i.S.v. Â§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II vom
Einkommen der Person abzusetzen, die die BeitrÃ¤ge zahlt (vgl. Geiger, a.a.O., Rn.
6). Soweit aber nicht diese Person Einkommen erzielt, sondern nur ihr Partner,
dessen Einkommen gemÃ¤Ã� Â§ 9 Abs. 2 Satz 1 SGB II bei dem Beitragszahler
berÃ¼cksichtigt wird, sind die BeitrÃ¤ge dort abzusetzen. Das folgt schon aus dem
Konzept der Bedarfsgemeinschaft. Denn ihm liegt die PrÃ¤misse zugrunde, dass
Partner in einer Bedarfsgemeinschaft â��aus einem Topfâ�� wirtschaften, was u.a.
die im Vergleich zu Alleinstehenden geringeren RegelbedarfssÃ¤tze rechtfertigt
(vgl. Bundesverfassungsgericht [BVerfG], Urteil vom 9. Februar 2010 â�� 1 BvL 1/09
â�� juris Rn. 154; BSG, Urteil vom 16. April 2013 â�� B 14 AS 71/12 R â�� juris Rn.
22; BSG, Urteil vom 12. Oktober 2017 â�� B 4 AS 37/16 R â�� juris 22). Auch die
wechselseitige Anrechnung von Einkommen zwischen Partnern in einer
Bedarfsgemeinschaft beruht u.a. auf diesem Gesichtspunkt. Der Ausgangspunkt der
Anrechnung ist die Erwartung, dass diese Personen in den Not- und WechselfÃ¤llen
des Lebens fÃ¼reinander einstehen. MaÃ�gabelich dafÃ¼r sind nach
Rechtsprechung des BVerfG nicht mÃ¶glicherweise bestehende RechtsansprÃ¼che,
sondern die faktischen wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse, also â��das tatsÃ¤chliche
Wirtschaften â��aus einem Topfâ��â�� (vgl. BVerfG, Beschluss vom 27. Juli 2016
â�� 1 BvR 371/11 â�� juris Rn. 39; BVerfG, Beschluss vom 19. Oktober 2022 â�� 1
BvL 3/21 â�� juris Rn. 61; Silbermann in: Luik/Harich, a.a.O., Â§ 9 Rn. 32). 

Diese PrÃ¤misse ist auch zu berÃ¼cksichtigen, wenn es um die MÃ¶glichkeit geht,
BeitrÃ¤ge zu einer Kfz-Haftpflichtversicherung vom Einkommen abzusetzen (vgl.
SÃ¤chsisches Landessozialgericht [LSG], Urteil vom 25. Februar 2021 â�� L 7 AS
45/17 â�� juris Rn. 88). Da die Absetzung von VersicherungsbeitrÃ¤gen nach Â§ 11b
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II vom Einkommen gerade nicht davon abhÃ¤ngt, dass diese
Ausgaben in einem inhaltlichen Zusammenhang mit der Einkommenserzielung
stehen, kann es auch nicht darauf ankommen, wer innerhalb der
Bedarfsgemeinschaft mehr oder weniger zufÃ¤llig diese Kosten trÃ¤gt.

In der Rechtsprechung des BSG ist bereits geklÃ¤rt, dass ein Versicherungsbeitrag,
den derjenige entrichtet, der das Einkommen erzielt, auch dann abzusetzen ist,
wenn er einem anderen Mitglied der Bedarfsgemeinschaft zugutekommt (vgl. BSG,
Urteil vom 18. Februar 2010 â�� B 14 AS 32/08 R â�� juris Rn. 22). Deshalb
kÃ¶nnen Aufwendungen fÃ¼r eine Kfz-Haftpflichtversicherung auch dann
berÃ¼cksichtigt werden, wenn sie fÃ¼r Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
aufgewendet werden mÃ¼ssen, denen selbst kein (ausreichendes) Einkommen
zuflieÃ�t (vgl. BSG, Urteil vom 21. Dezember 2009 â�� B 14 AS 42/08 R â�� juris Rn.
28). Bei einem â��Wirtschaften aus einem Topfâ�� muss das auch gelten, wenn der
Partner ohne Einkommen die Aufwendungen selbst trÃ¤gt.

Zu berÃ¼cksichtigen ist ein ZwÃ¶lftel des Jahresbeitrags (Â§ 6 Abs. 1 Nr. 3 Alg II-V).
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Das sind monatlich 31,02 â�¬. Dies fÃ¼hrt fÃ¼r jeden der beiden KlÃ¤ger zu einem
um 15,51 â�¬ hÃ¶heren Leistungsanspruch (Â§ 9 Abs. 2 Satz 3 SGB II).

b) Die Berufung ist auch hinsichtlich der bereits von Anfang an unter dem
Aktenzeichen S 24 AS 1435/20 gefÃ¼hrten Klage (Leistungen fÃ¼r Juni 2020)
begrÃ¼ndet.

aa) Diese Klage ist als kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage statthaft und
auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig. Sie ist insbesondere form- und fristgerecht erhoben
worden (Â§Â§ 90, 92 SGG). 

bb) Die Klage ist auch begrÃ¼ndet. Der Bescheid vom 11. Mai 2020 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheids vom 30. Juli 2020 in der Fassung des
Ã�nderungsbescheids vom 5. Januar 2022 ist rechtswidrig und verletzt die KlÃ¤ger
in ihren Rechten. Sie haben auch fÃ¼r Juni 2020 einen Anspruch auf Zahlung von
jeweils weiteren 15,51 â�¬.

Insoweit gilt das zur LeistungsgewÃ¤hrung fÃ¼r Mai 2020 Gesagte entsprechend.
Der Beklagte hat die Bedarfe der KlÃ¤ger zutreffend ermittelt und im Ansatz auch
die Erwerbsminderungsrente der KlÃ¤gerin zu 2. zutreffend als Einkommen
berÃ¼cksichtigt. Auch hier hat er aber zu Unrecht die BeitrÃ¤ge des KlÃ¤gers zu 1.
zur Kfz-Haftpflichtversicherung nicht einkommensmindernd abgesetzt. 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 SGG. Der Kostenerstattung
fÃ¼r das Ausgangsverfahren S 24 AS 1435/20 steht nicht entgegen, dass die
KlÃ¤ger im zugrundeliegenden Verwaltungsverfahren versÃ¤umt haben, innerhalb
der ihnen gesetzten Frist eine ausreichend aufgeschlÃ¼sselte Beitragsrechnung
vorzulegen. Denn der Beklagte hat im gerichtlichen Verfahren deutlich gemacht,
dass er die BerÃ¼cksichtigung der VersicherungsbeitrÃ¤ge auch unabhÃ¤ngig
davon abgelehnt hÃ¤tte. 

4. GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen (Â§ 160 Abs. 2 SGG), liegen nicht vor.

Erstellt am: 22.03.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://dejure.org/gesetze/SGB_II/9.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/90.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/92.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
http://www.tcpdf.org

